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§ 2551) Bewertungsmaßstäbe 

(1) 1 Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um 
einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zu-
stand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet 
werden können. 2 Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten 
sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. 3 Anschaffungspreisminderun-
gen, die dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können, 
sind abzusetzen. 

(2) 1 Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von 
Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermö-
gensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen 
Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. 2 Dazu gehören die 
Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung sowie 
angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und 
des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung ver-
anlasst ist. 3 Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen angemessene Tei-
le der Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen 
für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für 
die betriebliche Altersversorgung einbezogen werden, soweit diese auf den Zeit-
raum der Herstellung entfallen. 4 Forschungs- und Vertriebskosten dürfen nicht 
einbezogen werden. 

(2a) 1 Herstellungskosten eines selbst geschaffenen immateriellen Vermögens-
gegenstands des Anlagevermögens sind die bei dessen Entwicklung anfallenden 
Aufwendungen nach Absatz 2. 2 Entwicklung ist die Anwendung von For-
schungsergebnissen oder von anderem Wissen für die Neuentwicklung von Gü-
tern oder Verfahren oder die Weiterentwicklung von Gütern oder Verfahren mit-
tels wesentlicher Änderungen. 3 Forschung ist die eigenständige und planmäßige 
Suche nach neuen wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnissen oder Er-
fahrungen allgemeiner Art, über deren technische Verwertbarkeit und wirtschaft-
liche Erfolgsaussichten grundsätzlich keine Aussagen gemacht werden können. 
4 Können Forschung und Entwicklung nicht verlässlich voneinander unterschie-
den werden, ist eine Aktivierung ausgeschlossen. 

(3) 1 Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. 
2 Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermö-
gensgegenstands verwendet wird, dürfen angesetzt werden, soweit sie auf den 
Zeitraum der Herstellung entfallen; in diesem Falle gelten sie als Herstellungs-
kosten des Vermögensgegenstands. 

(4) 1 Der beizulegende Zeitwert entspricht dem Marktpreis. 2 Soweit kein akti-
ver Markt besteht, anhand dessen sich der Marktpreis ermitteln lässt, ist der bei-
zulegende Zeitwert mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden zu 
bestimmen. 3 Lässt sich der beizulegende Zeitwert weder nach Satz 1 noch nach 
Satz 2 ermitteln, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 253 
Abs. 4 fortzuführen. 4 Der zuletzt nach Satz 1 oder 2 ermittelte beizulegende 
Zeitwert gilt als Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sinn des Satzes 3. 
 
§ 256 Bewertungsvereinfachungsverfahren 

1 Soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht, kann 
für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens 

______________________________________________________________________ 
1) Zur Anwendung von § 255 nF siehe Art. 75 Abs. 1 EGHGB. 
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unterstellt werden, daß die zuerst oder daß die zuletzt angeschafften oder herge-
stellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind. 
2 § 240 Abs. 3 und 4 ist auch auf den Jahresabschluß anwendbar. 

 
§ 256a Währungsumrechnung 

1 Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkei-
ten sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umzurechnen. 2 Bei 
einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger sind § 253 Abs. 1 Satz 1 und 
§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 nicht anzuwenden. 

 
Dritter Unterabschnitt. Aufbewahrung und Vorlage  

 
§ 257 Aufbewahrung von Unterlagen. Aufbewahrungsfristen 

(1) Jeder Kaufmann ist verpflichtet, die folgenden Unterlagen geordnet aufzu-
bewahren: 
1. Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse, Einzelab-

schlüsse nach § 325 Abs. 2a, Lageberichte, Konzernabschlüsse, Konzernlage-
berichte sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen 
und sonstigen Organisationsunterlagen, 

2. die empfangenen Handelsbriefe, 
3. Wiedergaben der abgesandten Handelsbriefe, 
4. Belege für Buchungen in den von ihm nach § 238 Abs. 1 zu führenden Bü-

chern (Buchungsbelege). 
(2) Handelsbriefe sind nur Schriftstücke, die ein Handelsgeschäft betreffen. 
(3) 1 Mit Ausnahme der Eröffnungsbilanzen und Abschlüsse können die in 

Absatz 1 aufgeführten Unterlagen auch als Wiedergabe auf einem Bildträger 
oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt werden, wenn dies den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung entspricht und sichergestellt ist, daß die Wieder-
gabe oder die Daten 
1. mit den empfangenen Handelsbriefen und den Buchungsbelegen bildlich und 

mit den anderen Unterlagen inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar ge-
macht werden, 

2. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit in-
nerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können. 

2 Sind Unterlagen auf Grund des § 239 Abs. 4 Satz 1 auf Datenträgern hergestellt 
worden, können statt des Datenträgers die Daten auch ausgedruckt aufbewahrt 
werden; die ausgedruckten Unterlagen können auch nach Satz 1 aufbewahrt wer-
den. 

(4) Die in Absatz 1 Nr. 1 und 4 aufgeführten Unterlagen sind zehn Jahre, die 
sonstigen in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen sechs Jahre aufzubewahren. 

(5) Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluß des Kalenderjahrs, in 
dem die letzte Eintragung in das Handelsbuch gemacht, das Inventar aufgestellt, 
die Eröffnungsbilanz oder der Jahresabschluß festgestellt, der Einzelabschluss 
nach § 325 Abs. 2a oder der Konzernabschluß aufgestellt, der Handelsbrief emp-
fangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist. 

 
§ 258 Vorlegung im Rechtsstreit 

(1) Im Laufe eines Rechtsstreits kann das Gericht auf Antrag oder von Amts 
wegen die Vorlegung der Handelsbücher einer Partei anordnen. 



  
Druckerei C. H  . Beck 

Zwirner, BilRUG, NE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

 
Medien mit Zukunft

Revision, 07.04.2016     

3. Handelgesetzbuch (konsolidierte Fassung) 141
 

 

(2) Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Verpflichtung des  
Prozeßgegners zur Vorlegung von Urkunden bleiben unberührt. 

 
§ 259 Auszug bei Vorlegung im Rechtsstreit 

1 Werden in einem Rechtsstreit Handelsbücher vorgelegt, so ist von ihrem  
Inhalt, soweit er den Streitpunkt betrifft, unter Zuziehung der Parteien Einsicht 
zu nehmen und geeignetenfalls ein Auszug zu fertigen. 2 Der übrige Inhalt der 
Bücher ist dem Gericht insoweit offenzulegen, als es zur Prüfung ihrer ord-
nungsmäßigen Führung notwendig ist. 

 
§ 260 Vorlegung bei Auseinandersetzungen 

Bei Vermögensauseinandersetzungen, insbesondere in Erbschafts-, Güterge-
meinschafts- und Gesellschaftsteilungssachen, kann das Gericht die Vorlegung 
der Handelsbücher zur Kenntnisnahme von ihrem ganzen Inhalt anordnen. 

 
§ 261 Vorlegung von Unterlagen auf Bild- oder Datenträgern 

Wer aufzubewahrende Unterlagen nur in der Form einer Wiedergabe auf ei-
nem Bildträger oder auf anderen Datenträgern vorlegen kann, ist verpflichtet, auf 
seine Kosten diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die erforderlich 
sind, um die Unterlagen lesbar zu machen; soweit erforderlich, hat er die Unter-
lagen auf seine Kosten auszudrucken oder ohne Hilfsmittel lesbare Reproduktio-
nen beizubringen. 

 
Vierter Unterabschnitt. Landesrecht  

 
§ 262 (aufgehoben) 

 
§ 263 Vorbehalt landesrechtlicher Vorschriften 

Unberührt bleiben bei Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit einer 
Gemeinde, eines Gemeindeverbands oder eines Zweckverbands landesrechtliche 
Vorschriften, die von den Vorschriften dieses Abschnitts abweichen. 

 

Zweiter Abschnitt. Ergänzende Vorschriften für  
Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften, Kommanditgesell-

schaften auf Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung) 
sowie bestimmte Personenhandelsgesellschaften  

 
Erster Unterabschnitt. Jahresabschluß der Kapitalgesellschaft  

und Lagebericht  
 

  Erster Titel. Allgemeine Vorschriften  
 
§ 2641) Pflicht zur Aufstellung; Befreiung 

(1) 1 Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft haben den Jahres-
abschluß (§ 242) um einen Anhang zu erweitern, der mit der Bilanz und der  
Gewinn- und Verlustrechnung eine Einheit bildet, sowie einen Lagebericht auf-
zustellen. 2 Die gesetzlichen Vertreter einer kapitalmarktorientierten Kapitalge-

______________________________________________________________________ 
1) Zur Anwendung von § 264 nF siehe Art. 75 Abs. 1 EGHGB. 



  
Druckerei C. H  . Beck 

Zwirner, BilRUG, NE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

 
Medien mit Zukunft

Revision, 07.04.2016     

142 Teil I. Gesetzestexte
 

sellschaft, die nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist, 
haben den Jahresabschluss um eine Kapitalflussrechnung und einen Eigenkapi-
talspiegel zu erweitern, die mit der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und 
dem Anhang eine Einheit bilden; sie können den Jahresabschluss um eine Seg-
mentberichterstattung erweitern. 3 Der Jahresabschluß und der Lagebericht sind 
von den gesetzlichen Vertretern in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs 
für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. 4 Kleine Kapitalgesellschaften 
(§ 267 Abs. 1) brauchen den Lagebericht nicht aufzustellen; sie dürfen den  
Jahresabschluß auch später aufstellen, wenn dies einem ordnungsgemäßen Ge-
schäftsgang entspricht, jedoch innerhalb der ersten sechs Monate des Geschäfts-
jahres. 5 Kleinstkapitalgesellschaften (§ 267a) brauchen den Jahresabschluss 
nicht um einen Anhang zu erweitern, wenn sie 
1. die in § 268 Absatz 7 genannten Angaben, 
2. die in § 285 Nummer 9 Buchstabe c genannten Angaben und 
3. im Falle einer Aktiengesellschaft die in § 160 Absatz 3 Satz 2 des Aktienge-

setzes genannten Angaben 
unter der Bilanz angeben. 

(1a) 1 In dem Jahresabschluss sind die Firma, der Sitz, das Registerge-
richt und die Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister 
eingetragen ist, anzugeben. 2 Befindet sich die Gesellschaft in Liquidation 
oder Abwicklung, ist auch diese Tatsache anzugeben. 

(2) 1 Der Jahresabschluß der Kapitalgesellschaft hat unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesell-
schaft zu vermitteln. 2 Führen besondere Umstände dazu, daß der Jahresabschluß 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Sinne des Satzes 1 
nicht vermittelt, so sind im Anhang zusätzliche Angaben zu machen. 3 Die ge-
setzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft, die Inlandsemittent im Sinne des 
§ 2 Absatz 7 des Wertpapierhandelsgesetzes und keine Kapitalgesellschaft im 
Sinne des § 327a ist, haben bei der Unterzeichnung schriftlich zu versichern, 
dass nach bestem Wissen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild im Sinne des Satzes 1 vermittelt oder der Anhang An-
gaben nach Satz 2 enthält. 4 Macht eine Kleinstkapitalgesellschaft von der Er-
leichterung nach Absatz 1 Satz 5 Gebrauch, sind nach Satz 2 erforderliche 
zusätzliche Angaben unter der Bilanz zu machen. 5 Es wird vermutet, dass ein 
unter Berücksichtigung der Erleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften auf-
gestellter Jahresabschluss den Erfordernissen des Satzes 1 entspricht. 

(3) 1 Eine Kapitalgesellschaft, die als Tochterunternehmen in den Kon-
zernabschluss eines Mutterunternehmens mit Sitz in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum einbezogen ist, braucht die Vor-
schriften dieses Unterabschnitts und des Dritten und Vierten Unterab-
schnitts dieses Abschnitts nicht anzuwenden, wenn alle folgenden Voraus-
setzungen erfüllt sind: 
1. alle Gesellschafter des Tochterunternehmens haben der Befreiung für das 

jeweilige Geschäftsjahr zugestimmt; 
2. das Mutterunternehmen hat sich bereit erklärt, für die von dem Tochter-

unternehmen bis zum Abschlussstichtag eingegangenen Verpflichtungen 
im folgenden Geschäftsjahr einzustehen; 
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3. der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht des Mutterunterneh-
mens sind nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem das Mutter-
unternehmen seinen Sitz hat, und im Einklang mit folgenden Richtlinien 
aufgestellt und geprüft worden: 
a) Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss 
und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechts-
formen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/ 
EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29. 6. 2013, S. 19), 

b) Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen 
und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/ 
EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 19. 6. 2006, S. 87), die durch 
die Richtlinie 2013/34/EU (ABl. L 182 vom 29. 6. 2013, S. 19) geändert 
worden ist; 

4. die Befreiung des Tochterunternehmens ist im Anhang des Konzernab-
schlusses des Mutterunternehmens angegeben und 

5. für das Tochterunternehmen sind nach § 325 Absatz 1 bis 1b offengelegt 
worden: 
a) der Beschluss nach Nummer 1, 
b) die Erklärung nach Nummer 2, 
c) der Konzernabschluss, 
d) der Konzernlagebericht und 
e) der Bestätigungsvermerk zum Konzernabschluss und Konzernlagebe-

richt des Mutterunternehmens nach Nummer 3. 
2 Hat bereits das Mutterunternehmen einzelne oder alle der in Satz 1 Num-
mer 5 bezeichneten Unterlagen offengelegt, braucht das Tochterunterneh-
men die betreffenden Unterlagen nicht erneut offenzulegen, wenn sie im 
Bundesanzeiger unter dem Tochterunternehmen auffindbar sind; § 326 Ab-
satz 2 ist auf diese Offenlegung nicht anzuwenden. 3 Satz 2 gilt nur dann, 
wenn das Mutterunternehmen die betreffende Unterlage in deutscher oder 
in englischer Sprache offengelegt hat oder das Tochterunternehmen zusätz-
lich eine beglaubigte Übersetzung dieser Unterlage in deutscher Sprache 
nach § 325 Absatz 1 bis 1b offenlegt. 

(4) Absatz 3 ist nicht anzuwenden, wenn eine Kapitalgesellschaft das 
Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens ist, das einen Konzernab-
schluss nach den Vorschriften des Publizitätsgesetzes aufgestellt hat und 
wenn in diesem Konzernabschluss von dem Wahlrecht des § 13 Absatz 3 
Satz 1 des Publizitätsgesetzes Gebrauch gemacht worden ist; § 314 Absatz 3 
bleibt unberührt. 

 
§ 264a  Anwendung auf bestimmte offene Handelsgesellschaften und  

Kommanditgesellschaften 
(1) Die Vorschriften des Ersten bis Fünften Unterabschnitts des Zweiten Ab-

schnitts sind auch anzuwenden auf offene Handelsgesellschaften und Komman-
ditgesellschaften, bei denen nicht wenigstens ein persönlich haftender Gesell-
schafter  
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1. eine natürliche Person oder 
2. eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder andere Perso-

nengesellschaft mit einer natürlichen Person als persönlich haftendem Gesell-
schafter 

ist oder sich die Verbindung von Gesellschaften in dieser Art fortsetzt. 
(2) In den Vorschriften dieses Abschnitts gelten als gesetzliche Vertreter einer 

offenen Handelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft nach Absatz 1 die Mit-
glieder des vertretungsberechtigten Organs der vertretungsberechtigten Gesell-
schaften. 

 
§ 264b1) Befreiung der offenen Handelsgesellschaften und Kommandit-

gesellschaften im Sinne des § 264a von der Anwendung der  
Vorschriften dieses Abschnitts 

Eine Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 264a Absatz 1 ist von 
der Verpflichtung befreit, einen Jahresabschluss und einen Lagebericht 
nach den Vorschriften dieses Abschnitts aufzustellen, prüfen zu lassen und 
offenzulegen, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
1. die betreffende Gesellschaft ist einbezogen in den Konzernabschluss und 

in den Konzernlagebericht 
a) eines persönlich haftenden Gesellschafters der betreffenden Gesell-

schaft oder 
b) eines Mutterunternehmens mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europä-

ischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum, wenn in diesen Konzernabschluss 
eine größere Gesamtheit von Unternehmen einbezogen ist; 

2. die in § 264 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 genannte Voraussetzung ist er-
füllt; 

3. die Befreiung der Personenhandelsgesellschaft ist im Anhang des Kon-
zernabschlusses angegeben und 

4. für die Personenhandelsgesellschaft sind der Konzernabschluss, der Kon-
zernlagebericht und der Bestätigungsvermerk nach § 325 Absatz 1 bis 1b 
offengelegt worden; § 264 Absatz 3 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzu-
wenden. 
 

§ 264c Besondere Bestimmungen für offene Handelsgesellschaften und 
Kommanditgesellschaften im Sinne des § 264a 

(1) 1 Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesell-
schaftern sind in der Regel als solche jeweils gesondert auszuweisen oder im 
Anhang anzugeben. 2 Werden sie unter anderen Posten ausgewiesen, so muss 
diese Eigenschaft vermerkt werden. 

(2) 1 § 266 Abs. 3 Buchstabe A ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass als Ei-
genkapital die folgenden Posten gesondert auszuweisen sind: 

 I. Kapitalanteile 
 II. Rücklagen 
 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 

______________________________________________________________________ 
1) Zur Anwendung von § 264b nF siehe Art. 75 Abs. 1 EGHGB. 
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2 Anstelle des Postens „Gezeichnetes Kapital“ sind die Kapitalanteile der persön-
lich haftenden Gesellschafter auszuweisen; sie dürfen auch zusammengefasst 
ausgewiesen werden. 3 Der auf den Kapitalanteil eines persönlich haftenden Ge-
sellschafters für das Geschäftsjahr entfallende Verlust ist von dem Kapitalanteil 
abzuschreiben. 4 Soweit der Verlust den Kapitalanteil übersteigt, ist er auf der 
Aktivseite unter der Bezeichnung „Einzahlungsverpflichtungen persönlich haf-
tender Gesellschafter“ unter den Forderungen gesondert auszuweisen, soweit 
eine Zahlungsverpflichtung besteht. 5 Besteht keine Zahlungsverpflichtung, so ist 
der Betrag als „Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persön-
lich haftender Gesellschafter“ zu bezeichnen und gemäß § 268 Abs. 3 auszuwei-
sen. 6 Die Sätze 2 bis 5 sind auf die Einlagen von Kommanditisten entsprechend 
anzuwenden, wobei diese insgesamt gesondert gegenüber den Kapitalanteilen 
der persönlich haftenden Gesellschafter auszuweisen sind. 7 Eine Forderung darf 
jedoch nur ausgewiesen werden, soweit eine Einzahlungsverpflichtung besteht; 
dasselbe gilt, wenn ein Kommanditist Gewinnanteile entnimmt, während sein 
Kapitalanteil durch Verlust unter den Betrag der geleisteten Einlage herabge-
mindert ist, oder soweit durch die Entnahme der Kapitalanteil unter den bezeich-
neten Betrag herabgemindert wird. 8 Als Rücklagen sind nur solche Beträge aus-
zuweisen, die auf Grund einer gesellschaftsrechtlichen Vereinbarung gebildet 
worden sind. 9 Im Anhang ist der Betrag der im Handelsregister gemäß § 172 
Abs. 1 eingetragenen Einlagen anzugeben, soweit diese nicht geleistet sind. 

(3) 1 Das sonstige Vermögen der Gesellschafter (Privatvermögen) darf nicht in 
die Bilanz und die auf das Privatvermögen entfallenden Aufwendungen und Er-
träge dürfen nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen werden. 
2 In der Gewinn- und Verlustrechnung darf jedoch nach dem Posten „Jahresüber-
schuss/Jahresfehlbetrag“ ein dem Steuersatz der Komplementärgesellschaft ent-
sprechender Steueraufwand der Gesellschafter offen abgesetzt oder hinzugerech-
net werden. 

(4) 1 Anteile an Komplementärgesellschaften sind in der Bilanz auf der Aktiv-
seite unter den Posten A. III. 1 oder A. III. 3 auszuweisen. 2 § 272 Abs. 4 ist mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass für diese Anteile in Höhe des aktivierten Betrags 
nach dem Posten „Eigenkapital“ ein Sonderposten unter der Bezeichnung „Aus-
gleichsposten für aktivierte eigene Anteile“ zu bilden ist. 

(5) 1 Macht die Gesellschaft von einem Wahlrecht nach § 266 Absatz 1 Satz 3 
oder Satz 4 Gebrauch, richtet sich die Gliederung der verkürzten Bilanz nach der 
Ausübung dieses Wahlrechts. 2 Die Ermittlung der Bilanzposten nach den vor-
stehenden Absätzen bleibt unberührt. 

 
§ 264d Kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaft 

Eine Kapitalgesellschaft ist kapitalmarktorientiert, wenn sie einen organisier-
ten Markt im Sinn des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes durch von ihr 
ausgegebene Wertpapiere im Sinn des § 2 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgeset-
zes in Anspruch nimmt oder die Zulassung solcher Wertpapiere zum Handel an 
einem organisierten Markt beantragt hat. 

 
§ 2651) Allgemeine Grundsätze für die Gliederung 

(1) 1 Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander-
folgenden Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, ist beizubehalten, so-

______________________________________________________________________ 
1) Zur Anwendung von § 265 nF siehe Art. 75 Abs. 1 EGHGB. 
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weit nicht in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen erfor-
derlich sind. 2 Die Abweichungen sind im Anhang anzugeben und zu begründen. 

(2) 1 In der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem 
Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden Geschäftsjahrs anzugeben. 
2 Sind die Beträge nicht vergleichbar, so ist dies im Anhang anzugeben und zu er-
läutern. 3 Wird der Vorjahresbetrag angepaßt, so ist auch dies im Anhang anzu-
geben und zu erläutern. 

(3) Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld unter mehrere Posten der 
Bilanz, so ist die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem 
der Ausweis erfolgt ist, zu vermerken oder im Anhang anzugeben, wenn dies zur 
Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist. 

(4) 1 Sind mehrere Geschäftszweige vorhanden und bedingt dies die Gliede-
rung des Jahresabschlusses nach verschiedenen Gliederungsvorschriften, so ist 
der Jahresabschluß nach der für einen Geschäftszweig vorgeschriebenen Gliede-
rung aufzustellen und nach der für die anderen Geschäftszweige vorgeschriebe-
nen Gliederung zu ergänzen. 2 Die Ergänzung ist im Anhang anzugeben und zu 
begründen. 

(5) 1 Eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig; dabei ist jedoch die 
vorgeschriebene Gliederung zu beachten. 2 Neue Posten und Zwischensummen 
dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen 
Posten gedeckt wird. 

(6) Gliederung und Bezeichnung der mit arabischen Zahlen versehenen Posten 
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind zu ändern, wenn dies we-
gen Besonderheiten der Kapitalgesellschaft zur Aufstellung eines klaren und 
übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist. 

(7) Die mit arabischen Zahlen versehenen Posten der Bilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnung können, wenn nicht besondere Formblätter vorgeschrieben 
sind, zusammengefaßt ausgewiesen werden, wenn 
1. sie einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechenden Bildes im Sinne des § 264 Abs. 2 nicht erheb-
lich ist, 

 oder 
2. dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird; in diesem Falle müssen 

die zusammengefaßten Posten jedoch im Anhang gesondert ausgewiesen wer-
den. 

(8) Ein Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung, der keinen 
Betrag ausweist, braucht nicht aufgeführt zu werden, es sei denn, daß im vorher-
gehenden Geschäftsjahr unter diesem Posten ein Betrag ausgewiesen wurde. 

 
Zweiter Titel. Bilanz  

 

§ 266 Gliederung der Bilanz 
(1) 1 Die Bilanz ist in Kontoform aufzustellen. 2 Dabei haben mittelgroße und 

große Kapitalgesellschaften (§ 267 Absatz 2 und 3) auf der Aktivseite die in 
Absatz 2 und auf der Passivseite die in Absatz 3 bezeichneten Posten gesondert 
und in der vorgeschriebenen Reihenfolge auszuweisen. 3 Kleine Kapitalgesell-
schaften (§ 267 Abs. 1) brauchen nur eine verkürzte Bilanz aufzustellen, in die 
nur die in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen Zahlen bezeich-


